
Belehrung nach § 18 Abs. 2 Nr. 4a AufenthG – Vorliegen eines konkreten 
Arbeitsplatzangebots 

 

Ein Ausländer und sein Arbeitgeber versichern, dass die Beschäftigung, die dem Visumsantrag 

zugrunde liegen soll, tatsächlich ausgeübt werden soll, d. h. tatsächlich ein auf Durchführung 

ausgerichtetes „konkretes Arbeitsplatzangebot“ nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 AufenthG vorliegt 

und kein reines Scheinarbeitsverhältnis zur Erlangung eines Aufenthaltstitels nach Abschnitt 4 des 

Aufenthaltsgesetzes im Raum steht.  

Eine reine Gehaltszahlung ohne Durchführungsabsicht genügt nicht.  

 

Falscherklärungen sind „unrichtige Angaben“ und nach § 95 Absatz 2 Nummer 2 AufenthG strafbar. 

Erfolgt die Handlung gegen einen Vermögensvorteil, wäre eine Strafbarkeit nach § 96 Absatz 1 

Nummer 2 AufenthG gegeben. Die entsprechenden Qualifikationstatbestände gelten ebenfalls.  

 

Visastellen und Ausländerbehörden haben bei konkreten Anhaltspunkten der Vorspiegelung eines 

echten Arbeitsverhältnisses, hinter dem sich ein nur zum Schein eingegangenes und daher nach § 117 

BGB nichtiges Arbeitsverhältnis verbirgt, die Möglichkeit, die Strafverfolgungs-behörden 

einzuschalten. 

 

 
 
Belehrung nach § 82 Abs. 1 Satz 6 AufenthG – Pflicht zur Mitteilung eines 
Arbeitgeberwechsels und Änderungen des Arbeitsverhältnisses 

 

 

Inhaber einer Blauen Karte EU sind innerhalb der ersten zwölf Monate seit der Aufnahme der 

Beschäftigung mit der Blauen Karte EU verpflichtet, der zuständigen Ausländerbehörde jeden 

Arbeitgeberwechsel und jede Änderung mitzuteilen, die Auswirkungen auf die Erfüllung der 

Erteilungsvoraussetzungen hat (z. B. gehaltsschwellenrelevante Veränderung des Gehalts, Änderung 

der Beschäftigung mit Auswirkung auf die Angemessenheit in Bezug auf die Qualifikation, 

Arbeitsplatzwechsel).  

Macht der Inhaber diese Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig, kann dies den Widerruf der Blauen 

Karte EU zur Folge haben (vgl. § 52 Absatz 2b AufenthG). Die Mitteilung erfolgt rechtzeitig, wenn 

sie ohne schuldhaftes Zögern nach Eintritt der jeweiligen Änderungen erfolgt.  

 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die vorstehenden Hinweise zur Kenntnis genommen 

habe und erkläre gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 4a AufenthG, dass ein konkretes Arbeitsplatzangebot im 

Sinne von § 18 Abs. 2 Nummer 1 AufenthG vorliegt und ich beabsichtige, eine entsprechende 

Beschäftigung aufzunehmen.  

 

 

 

 

 

 

_______________________     _______________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift Antragsteller/in 

 


